
Was lange währt: Gesetz zu § 522 ZPO in Kraft getreten 

 

Im Bundesgesetzblatt (I 2082 f.) vom 26.10.2011 wurde das „Gesetz zur Änderung des § 

522 der Zivilprozessordnung“ vom 21.10.2011 verkündet. Tag des Inkrafttretens: 

27.10.2011.  

 

Die Norm lautet in ihrer bereinigten Fassung: 

 

§ 522  

Zulässigkeitsprüfung; Zurückweisungsbeschluss 
 

(1) Das Berufungsgericht hat von Amts wegen zu prüfen, ob die Berufung an sich 

statthaft und ob sie in der gesetzlichen Form und Frist eingelegt und begründet ist. 

Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, so ist die Berufung als unzulässig zu 

verwerfen. Die Entscheidung kann durch Beschluss ergehen. Gegen den 

Beschluss findet die Rechtsbeschwerde statt. 

 

(2) Das Berufungsgericht soll die Berufung durch Beschluss unverzüglich 

zurückweisen, wenn es einstimmig davon überzeugt ist, dass 

 

1. die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, 

2. die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, 

3. die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen 

Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert 

und 

4. eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. 

 

Das Berufungsgericht oder der Vorsitzende hat zuvor die Parteien auf die 

beabsichtigte Zurückweisung der Berufung und die Gründe hierfür hinzuweisen 

und dem Berufungsführer binnen einer zu bestimmenden Frist Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Der Beschluss nach Satz 1 ist zu begründen, soweit die 
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Gründe für die Zurückweisung nicht bereits in dem Hinweis nach Satz 2 enthalten 

sind. Ein anfechtbarer Beschluss hat darüber hinaus eine Bezugnahme auf die 

tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger 

Änderungen oder Ergänzungen zu enthalten. 

 

(3) Gegen den Beschluss nach Absatz 2 Satz 1 steht dem Berufungsführer das 

Rechtsmittel zu, das bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre.  

 

In einer Pressemitteilung des Bundesjustizministeriums vom 26.10.2011 heißt es zu der 

Novellierung: 

 
„Der Rechtsschutz in Deutschland wird noch besser. Die Zivilgerichte werden häufiger mündlich 

verhandeln. Die mündliche Verhandlung ist der Dreh- und Angelpunkt im Prozess. Hier können 

die Parteien ihren Standpunkt offen mit den Richtern diskutieren. Gerade in zweiter Instanz 

wurden bislang viele Fälle im schriftlichen Verfahren entschieden. Das neue Gesetz stellt sicher, 

dass die Richter über alle wichtigen Fälle mit den Beteiligten persönlich reden. Die Richter dürfen 

nur noch im schriftlichen Verfahren entscheiden, wenn die Berufung offensichtlich aussichtslos 

ist.  

 

… 

 

Bisher wurde in der 2. Instanz häufig durch unanfechtbaren Beschluss entschieden. Dann war 

der Prozess beendet, ohne dass es weitere Rechtsmittel gab, selbst wenn es um große Summen 

ging. Damit ist jetzt Schluss. Die Rechtsprechung der Berufungsgerichte steht für Streitwerte über 

20.000 Euro jetzt immer unter höchstrichterlicher Kontrolle.  

 

… 

 

Die Gesetzesänderung beseitigt zugleich regionale Unterschiede im Rechtsschutz. Bisher wurde 

von Gericht zu Gericht sehr unterschiedlich von der Vorschrift Gebrauch gemacht, Berufungen 

durch unanfechtbaren Beschluss zurückzuweisen. Während in bestimmten Gerichtsbezirken 

mehr als jede vierte Berufung durch unanfechtbaren Beschluss zurückgewiesen wurde, war es in 

anderen Regionen nicht einmal jede zehnte. Mit dem neuen Gesetz wirken sich die regionalen 
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Unterschiede nicht mehr aus. Es gibt die gleichen Rechtsmittel, egal ob die Entscheidung durch 

Urteil oder Beschluss ergeht. Der Gerichtsort entscheidet nicht mehr über die Qualität des 

Rechtsschutzes.“ 

 

Das Gesetz finden Sie im BGBl. I 2011 Nr. 53 unter 

http://www.bgbl.de/Xaver/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl 
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